
Seit Jah ren  beschäftigte ich eine Sekretärin . Seit 1954 
bis zu meiner F lucht w ar bei m ir ferner eine technische 
H ilfsk raft tä tig . Es handelt sich um  einen jungen 
Mann, der eine abgeschlossene Fachschulbildung an der 
Bauschule in . . .  (2>/2 Jah re ) ablegte und dann als
A ngestellter bei der Bau-Union etwa zwei Jah re  arbei
tete. Als er 1954 bei m ir tä tig  wurde, w ar er 24 Jah re  
alt. E r  h a tte  selbständig prak tisch  nie gearbeitet. Auch 
bei m ir h a t er eine selbständige T ätigkeit nicht ge
leistet, sondern h a t ausschließlich nach den von m ir 
allein gefertig ten  B auentw ürfen und Anweisungen ge
arbeitet. Ich bin Spezialist fü r  die M odernisierung von 
Schlachthöfen und fü r den Bau von Molkereien, was 
spezielle K enntnisse als A rch itek t voraussetzt, bei wel
chen der junge M ann auf Grund seiner geringen P rax is 
m ir nur Hilfe leisten konnte, ohne selbständig tä tig  zu 
werden.

In  der Sowjetzone erfolgen in jedem  Ja h r  Betriebs
prüfungen fü r  das vorangegangene K alenderjahr. Auch 
ich bin von 1953 bis 1956 bereits rech tsk räftig  geprüft 
worden. Alle B etriebsprüfer haben in jedem Ja h r  zu
nächst die F rag e  eingehend erörtert, ob ich die Vor
rechte eines steuerbegünstigten A rchitekten in A n
spruch nehm en könnte. Diese F rag e  w urde s te ts  bejaht, 
so daß ich keinerlei D ifferenzen m it der F inanzverw al
tu n g  bekam.
Der nachstehend geschilderte V organg w ar daher fü r 
mich eine völlige Überraschung, insbesondere da kei
nerlei M aßnahm en des R eferats S teuern vorangingen:

Am 6. F eb ru ar gegen 16 U hr erschienen die A ngestell
ten  . . .  und . . .  des R ates der S tad t . . . ,  Abteilung 
Finanzen, R eferat Steuern, auf meinem Büro in . . .  Wie 
ich spä ter feststellte, w aren die beiden A ngestellten 
von der S teuerfahndung. Sie e rk lärten  mir, daß es sich 
bei meinem jungen M ann um  eine qualifizierte H ilfs
k ra f t  im Sinne der V erordnung über die Besteuerung 
des Arbeitseinkom m ens handle, so daß ich die S teuer
begünstigung nicht in A nspruch nehm en könne. Auf 
meine Einwendungen, daß vier B etriebsprüfer in den 
Jah ren  1953 bis 1956 bei völlig gleichen Beschäftigten- 
verhältnissen m ir die S teuerbegünstigung zugebilligt 
hätten , w urde m ir geantw ortet, die B etriebsprüfer h ä t
ten  sich eben geirrt. Am folgenden Tage m orgens 
9 U hr erhielt ich dann die A rrestanordnung über 
200 000 DM. (Das folgende Dokument.) Alle meine 
Verm ögenswerte, auch diejenigen m einer Ehefrau, 
w urden gepfändet. Am vergangenen M ittwoch (12. F e
b ruar) bekam  ich dann die S teuernachveranlagungen 
fü r  die Ja h re  1955, 1956 und 1957. M an ha tte  mich 
rückw irkend aus dem steuerbegünstig ten  freien Beruf 
des A rchitekten in die Besteuerung fü r die private W irt
schaft überführt und entsprechend die S teuern berech
net. Die Zusam m enzählung der B eträge der S teuer
nachveranlagungen fü r  die Jah re  1955—1957 ergab den 
G esam tbetrag von 360 000 DM.

Ich setzte mich m it dem Bund deutscher A rchitekten, 
Sozialausschuß/Vorsitzender in . . .  in Verbindung, der 
durch die Schilderung des Sachverhaltes sehr ein
geschüchtert w urde und m ir nur versicherte, so etwas 
könne es n icht geben.
Ich bin nach Zustellung der S teuerveranlagung nach 
W est-Berlin geflüchtet. Die Vermögenswerte, welche 
zur Deckung der S teuernachzahlungen herangezogen 
werden konnten, betrugen ungefähr 120 000 DM. Da aber 
die geforderten Steuernachzahlungen weit höher waren, 
m ußte ich m it m einer V erhaftung rechnen. Ich ver
sichere, daß meine vorstehenden A ussagen in allen 
P unkten der W ahrheit entsprechen und bin bereit, diese 
erforderlichenfalls vor einem G ericht zu beeiden.

v. g. u.
gez. U nterschrift
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D er R a t der S tad t . . .  St.-Nr. 716/.
Abt. Finanzen, R ef. S teuern . . . ,  den 7. F eb ruar 1958

H errn
N. N. 
in . . .

A rrestanordnung

Der A rchitek t . . . .  in . . . ,

schuldet nach den Feststellungen des S teuerfahndungs
dienstes schätzungsweise die nachstehend aufgeführten  
S teuerbeträge:

U m satzsteuer 1
Gewerbesteuer > 1955/57 rd. 200 000,—  DM
Einkom m ensteuer J

E s ist zu besorgen, daß ohne die Anordnung des A r
restes die Erzw ingung der Leistung vereitelt oder we
sentlich erschw ert würde. Die Besorgnis der G efähr
dung der Zwangsvollstreckung ist durch die folgenden 
U m stände begründet:

Fortschaffen von Vermögenswerten, um diese dem 
Zugriff der Abgabenbehörde zu entziehen, denn nach 
dem Ergebnis der bisherigen E rm ittlungen sind Sie 
nach dem allgem einen S teuerrecht zu veranlagen. 
Bisher haben Sie jedoch die V ergünstigung als 
steuerbegünstig ter fre ier Beruf in Anspruch genom
men, obwohl Sie, wie einwandfrei festgestellt wurde, 
eine qualifizierte H ilfskraft beschäftigen. Es besteht 
der V erdacht der S teuerhinterziehung.

Es w ird daher zur S icherung dieser F orderung gem äß 
§ 378 Abs. 1 der Reichsabgabenordnung der A rrest in 
dcis bewegliche und unbewegliche Vermögen des oben- 
bezeichneten Steuerpflichtigen angeordnet.

Der A rrest kann  bis zur Höhe von 200 000,— DM voll
zogen werden. Durch H interlegung dieses B etrages bei 
der Buchhaltung der Abt. Finanzen, Ref. Steuern . . .  
kann der Pflichtige die E instellung der Arrestvollzie
hung und die A ufhebung der bereits erfolgten Voll
ziehungsm aßnahm en erreichen. Die A rrestanordnung 
selbst w ird durch die H interlegungssum m e nicht be
seitigt. Gegen die Anordnung des A rrestes ist die Be
schwerde beim R at des Bezirkes gegeben (§ 378 AO). 
Die Beschwerde kann  bei der Abt. Finanzen, Ref. 
Steuern, schriftlich eingereicht werden. Die F ris t fü r 
die E inlegung des Rechtsm ittels b e träg t 14 Tage. Sie 
beginnt m it Ablauf des Tages, an dem die A rrestver
fügung dem Vollstreckungsschuldner bekanntgegeben 
wird. Als T ag  der Bekanntgabe g ilt der Tag der Zu
stellung.

gez. U nterschrift 
(A bteilungsleiter)

Erhöhte Steuerbelastung für Handwerker

Durch einfache Verwaltungsanordnung konstruiert man 
„Festsetzungsbescheide“ und fordert von dem völlig 
schuldlosen Handwerker die Zahlung der saldierten  
hohen Preisdifferenz innerhalb kurzer Frist.

Der gleiche Sachverhalt, wie er nachstehend geschildert 
wird, ergab sich im ersten Vierteljahr 1958 für viele 
hundert Handwerker, die beruflich Metallwarenbestände 
unterhielten.

224


